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Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr 
z.Hd. Herrn Langner      
Göttinger Chaussee 76 A 
30453 Hannover      
      
 

 

 

 
 
 

Der Bürgermeister 
 
Fachbereich / Zimmer-Nr 
Bauen / 19 
 

AnsprechpartnerIn 
Frau Kilian 
 

E-Mail 

Anke.Kilian@Schortens.de 
 

Telefon: 0 44 61 / 982 - 131 

Telefax: 0 44 61 / 982 - 101 

 

Terminvereinbarung wird empfohlen 
 

AZ. 21 -01-001 
 

27.09.2016 

 
Planfeststellungsverfahren der 380-kV-Hochspannungsfreileitung Wilhelmshaven – 
Conneforde 
Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange      
 
 
Sehr geehrter Herr Langner, 
 
die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr führt für das Unternehmen TenneT TSO GmbH 
das Planfeststellungsverfahren der 380-kV-Hochspannungsfreileitung Wilhelmshaven – 
Conneforde durch. Sie haben die Stadt Schortens im Rahmen der öffentlichen Auslegung beteiligt 
und alle erforderlichen Planunterlegen übersandt. 
Aus den übersandten Planunterlagen geht hervor, dass der Trassenverlauf auf Schortenser 
Stadtgebiet von der Pingelei entlang der Bundesautobahn 29 bis hin zum Wilhelmshavener Kreuz 
als Hochleitung oberirdisch geplant ist.  
Seitens der Stadt Schortens werden gegen den oberirdischen Ausbau auf Schortenser Stadtgebiet 
keine Einwände erhoben, da es sich bei dem Trassenverlauf um ein siedlungsarmes Gebiet 
entlang der Bundesautobahn handelt.      
Ich bitte Sie, die Stadt Schorens auch am weiteren Planverfahren zu beteiligen und nach 
Abschluss des Verfahrens den Planfeststellungsbeschluss zu übersenden.        
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
G. Böhling 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


